
 

      

 

 

Beschlüsse des Gemeindeparlamentes vom 16. Dezember 2013  

1. Die Vorlage 15/2013, Antrag des Stadtrates auf Genehmigung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages 
in der Höhe Fr. 90‘000.-- für die Herausgabe eines Stadtmagazins, wird an den Stadtrat zurückgewie-
sen. (20 zu 6 Stimmen) 

2. a) Der Voranschlag für das Jahr 2014 wird genehmigt. (29 zu 0 Stimmen) 

b) Bei Annahme eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100% von Fr. 34‘400‘000 wird eine Gemein-
desteuer von 114% der einfachen Staatssteuer bezogen. (17 zu 12 Stimmen) 

3. Für die Fachstelle check-in, berufliche und soziale Integration, wird ab 1. Januar 2014 ein jährlich wie-
derkehrender Kredit von Fr. 35‘000.-- zulasten Konto 420.3980 bewilligt. 

4. Das Postulat von Priska Randegger und 5 Mitunterzeichnenden betreffend „zusätzlicher Raum für 
Spielgruppen“ wird an den Stadtrat überwiesen. 

 
Gemeindeparlament 
 
 
Peter Seifriz Arno Graf 
Präsident Sekretär 
 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Aus-
übung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben werden. 

Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen über-
geordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, 
erhoben werden. 

Die Rekurs- oder die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

Schlieren, 19. Dezember 2013 


